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Erste Änderungssatzung  
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Vom 10. Januar 2019 

Aufgrund des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch 
Artikel 44 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198), hat die Uni-
versität Leipzig am 3. Mai 2018 folgende Erste Änderungssatzung zur Studi-
enordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Mittelschulen, Dritter Teil: Fächer Kapitel II: Chemie 
an der Universität Leipzig erlassen. 

Artikel 1 

Die Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Oberschulen, Dritter Teil: Fächer Kapitel II: 
Chemie an der Universität Leipzig vom 17. März 2014 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Universität Leipzig Nr. 6, S. 251 bis 259) wird wie folgt geändert: 

Zur Gesamtordnung 

In der gesamten Ordnung wird das Wort „Mittelschulen“ durch das Wort 
„Oberschulen“ ersetzt.  
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Artikel 2 

1. Diese Änderungssatzung zur Studienordnung für den Lehramtsstudien-
gang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Mittel-
schulen an der Universität Leipzig tritt zum 1. Oktober 2017 in Kraft und
wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Leipzig ver-
öffentlicht. Sie gilt für alle in den Lehramtsstudiengang mit dem Ab-
schluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen an der Uni-
versität Leipzig immatrikulierten Studierenden.

2. Diese Änderungssatzung wurde vom Fakultätsrat der Fakultät für Che-
mie und Mineralogie am 27. November 2017 beschlossen. Sie wurde am
3. Mai 2018 durch das Rektorat genehmigt. Die Ordnung wurde dem
Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit Schrei-
ben vom 9. Mai 2018 angezeigt. Das Sächsische Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst hat das Einvernehmen mit dem Sächsischen
Staatsministerium für Kultus hergestellt.

3. Studienleistungen, die vor Inkrafttreten dieser Änderungssatzung nach
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung erbracht wurden, werden an-
erkannt.

4. In nachfolgende Veröffentlichungen der Studienordnung für den Lehr-
amtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt
an Mittelschulen an der Universität Leipzig werden die Änderungen die-
ser Satzung eingefügt.

Leipzig, den 10. Januar 2019 

Professor Dr. med. Beate A. Schücking 
Rektorin
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